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Gesellschaft für Geburtsvorbereitung - Familienbildung und Frauengesundheit �–  
Bundesverband e.V. 
 

 
 
Wie können Sie Mitglied der GfG werden? 
 
Wer wir sind 
Die GfG ist ein bundesweit tätiger, gemeinnütziger Verein mit derzeit etwa 700 Mitgliedern, der 
sich auf politischer und praktischer Ebene mit den Themenbereichen Frau, Familie, Gesundheit 
auseinander setzt.  
 
Seit 1980 setzen wir uns in diesem Kontext für folgende Ziele ein: 

- eine kompetente und einfühlsame Begleitung von Frauen und Familien in verschiedenen 
Lebensphasen wie Schwangerschaft, Geburt, Familienanfang und Wechseljahre 

- eine umfassende Kooperation verschiedener Berufsgruppen zum Wohle von Frauen, 
Kindern und Familien 

- die Schaffung von unterstützenden Rahmenbedingungen für Frauen und Familien, ver-
ankert auf politischer Ebene 

 
Sie sehen diese Arbeit als wichtig und notwendig an? Dann werden Sie Mitglied der GfG und 
tragen mit Ihrem Engagement und etwas Zeit dazu bei, die gesellschaftlichen Bedingungen für 
Frauen und Familien zu verbessern. 
 
Sie können durch die Art Ihrer Mitgliedschaft entscheiden, wie viel Zeit Sie investieren möchten.  
 

 Ich möchte mich aktiv für die Ziele der GfG einsetzen. 
Dann ist eine aktive Mitgliedschaft die richtige Wahl für Sie. Dadurch haben Sie laut Satzung 
die Verpflichtung, soweit wie möglich an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen; z.B. 
Fortbildungen, Tagungen, Landesverbandstreffen und/oder die jährliche Mitgliederversamm-
lung. Bei Abstimmungen haben Sie das Stimmrecht. Sie erhalten die von der GfG regelmäßig 
heraus gegebenen thematischen Rundbriefe und Fortbildungskalender (jeweils 2 pro Jahr). 
 

 Ich unterstütze die Ziele der GfG, habe aber wenig Zeit. 
Fördernde Mitglieder sind ebenso berechtigt an den Veranstaltungen der GfG teilzunehmen, 
allerdings ohne Stimmrecht. Sie erhalten die von der GfG regelmäßig heraus gegebenen Rund-
briefe und Fortbildungskalender. 
 

 Ich/Wir vertreten einen Verein oder eine Initiative, die sich auf regionaler oder 
überregionaler Ebene für gleiche oder ähnliche Ziele einsetzt. 

In diesem Fall schlagen wir eine gegenseitige Mitgliedschaft vor. 
 
Wir erheben einmalig 20,- �€ Aufnahmegebühr bei Begründung einer Mitgliedschaft. 
 
Die Aufnahme als Mitglied wird zunächst vorläufig vom Bundesvorstand bestätigt und von der 
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen. Von der Geschäftsstelle erhalten Sie eine 
schriftliche Bestätigung Ihrer vorläufigen Aufnahme. 
 
GfG-Landesverbände gibt es in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz/Saarland. Hier werden Sie durch die Auf-
nahme in den Bundesverband automatisch auch Mitglied im jeweiligen Landesverband. 
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Mitgliedsbeitrag: 
Aktive und fördernde Mitgliedschaft:   95,00 �€ /Jahr 
Höhere Beträge zur Unterstützung der Arbeit der GfG sind natürlich möglich. Die GfG ist als 
gemeinnütziger Verein vom Finanzamt anerkannt (Steuernr. 106/5746/0299), Jahresbeiträge 
und Spenden sind somit steuerlich absetzbar. Eine entsprechende Bescheinigung wird am Jah-
resende ausgestellt. 
 
Sollten Sie aufgrund Ihrer Einkommenssituation Probleme haben, den vollen Jahresbeitrag auf-
zubringen, kann ein ermäßigter Beitrag vereinbart werden. 
 
Die gegenseitige Mitgliedschaft mit Vereinen mit Rundbrieftausch erfolgt in der Regel kostenlos; 
mit anderen Vereinen wird ein ermäßigter Beitrag vereinbart. 
 
Bitte nutzen Sie die auf dem Mitgliedsantrag vorgegebene Einzugsermächtigung, um unsere 
Buchhaltung zu vereinfachen. Der Jahresbeitrag wird nach Erhalt des Mitgliedsantrages und 
künftig im Februar jeden Jahres vom Konto eingezogen.  
Falls Sie uns keine Einzugsermächtigung erteilen, beachten Sie bitte, dass der GfG-
Mitgliedsbeitrag bis spätestens zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres einzuzahlen ist.  
 
 
Service für Mitglieder 
Als GfG-Mitglied erhalten Sie automatisch den GfG-Rundbrief mit Fachbeiträgen, Buchbespre-
chungen, Berichten aus den Landesverbänden etc. Zusätzlich erhalten Sie 2 x jährlich unseren 
Fortbildungskalender mit bundesweiten Fortbildungsangeboten. 
 
Sie haben ferner die Möglichkeit über die GfG eine günstige Berufshaftpflichtversicherung für 
Kursleiterinnen abzuschließen (z. Zt. 51,60 �€ jährlich) 
 
Einladungen zu Mitgliederversammlungen und GfG-Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem 
Rundbrief. Um die Verwaltungskosten so gering wie möglich zu halten, versenden wir lediglich 
die Einladung zur Bundeshauptversammlung an alle Mitglieder. 
 
GfG-Kursleiterinnen können einen Stempel mit GfG-Emblem bestellen  
(5-zeilig 21,70 �€; 6-zeilig 23,10 �€). Ein entsprechendes Formular erhalten Sie in der Geschäfts-
stelle. 
 
Wir hoffen, Sie überzeugt zu haben und demnächst als neues Mitglied begrüßen zu dür-
fen. 
 
 
 
GfG-Geschäftsstelle 
 
 
 
 
 

Gesellschaft für Geburtsvorbereitung �– Familienbildung und Frauengesundheit �– Bundesverband e.V. 
Ebersstr. 68, 10827 Berlin, Tel: 030 - 450 269 20, Fax: 030 - 450 269 21, E-mail gfg@gfg-bv.de 

Gemeinnütziger Verein, Sitz Berlin, Amtsgericht VR 22259 Nz, Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 
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